
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Gäste, 

 
wir freuen uns sehr, dass Sie unser Haus für Ihre geplante Veranstaltung berücksichtigen. 

 
Besondere Zeiten erfordern jedoch besondere Herausforderungen  Darum möchten wir Sie hiermit über das 
Hygienekonzept in unserem Haus informieren. Grundlagen hierfür sind die Vorgaben des Landes NRW, das neue 
Infektionsschutzgesetz der Ampelregierung und die zugehörige, aktuelle Corona-Schutzverordnung mit Gültigkeit 
ab dem 09.02.2022 bis 09.03.2022. 

 
 
 

Vorab einmal zur Klärung:   
Was bedeutet die 3 G Regel 
-Getestet (tagesaktueller Schnelltest mit 24 Std. Gültigkeit oder PCR Test mit 48 Stunden Gültigkeit) oder 
-Genesen (mindestens 28 Tage maximal 6 Monate zurückliegend oder mehr als 6 Monate zurückliegend  + eine   
  erhaltene Impfung - Wir bitten um Vorlage eines ausgestellten Nachweises durch einen Arzt) oder 
-Geimpft (1 x Impfung durch Johnson & Johnson mind. 14 Tage her oder 2 x Impfung durch Moderna, Biontec oder  
  AstraZeneca, wobei die 2. Impfung ebenfalls mindestens 14 Tage maximal aber 90 Tage zurückliegen muss –  
  Wir bitte um Vorlage des Impfnachweises) 
 
 
Was bedeutet 2G Regel   
-Genesen (mindestens 28 Tage maximal 6 Monate zurückliegend oder mehr als 6 Monate zurückliegend  + eine   
  erhaltene Impfung - Wir bitten um Vorlage eines ausgestellten Nachweises durch einen Arzt) oder 
-Geimpft (1 x Impfung durch Johnson & Johnson mind. 14 Tage her oder 2 x Impfung durch Moderna, Biontec oder  
  AstraZeneca, wobei die 2. Impfung ebenfalls mindestens 14 Tage maximal aber 90 Tage zurückliegen muss –  
  Wir bitte um Vorlage des Impfnachweises) 
 
Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden darf muss auch hierzu einen Nachweis eines Arztes 
vorlegen (nicht älter als 6 Wochen) zzgl. eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses aus einem zertifizierten 
Testzentrum oder Vorlage eines negativen PCR Tests (maximal 48 Stunden alt) 
 
Was bedeutet 2G + Regel 
Trotz Genesung oder Impfung (s. 2G Regel) muss zusätzlich ein tagesaktueller Negativtest vorgelegt werden. 
Ausnahmen für die Vorlage eines zusätzlichen Tests sind: 
-Drei Impfungen sind erfolgt „geboostert“, bzw. 2. Impfung auch bei Johnson & Johnson 
-Geimpft und genesen (Infektion kann vor, nach oder zwischen 2 Impfungen liegen mindestens 28 Tage  
  zurückliegend) 
-Frisch geimpft (2. Impfung mindestens 14 maximal 90 Tage zurückliegend) 
-Frisch genesen (Infektion mindestens 27 maximal 89 Tage zurückliegend) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nachfolgend listen wir Alles in Stichworten für einen guten Überblick für Sie auf: 

 
1. Nach Vorgabe der Bundes-/Landesregierung gilt für Tagungen/Seminare, Schulungsveranstaltungen, bei 

welchen die Teilnehmer ausschließlich aus ein und derselben Firma und Firmensitz stammen, die 3G-
Regel. Bei Anreise muss eines der oben genannten Dokumente vorgelegt werden. 
 

2. Nach Vorgabe der Bundes-/Landesregierung gilt für Tagungen/Seminare, Schulungsveranstaltungen, bei 
welchen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Firmen und Firmensitzen stammen, sowie bei 
Privatanlässen die 2G+ Regel. Bei Anreise müssen die oben genannten Dokumente vorgelegt werden. 

 
3. Tanz- und Gesangsveranstaltungen sind untersagt. 

 
4. Die Zugangsbeschränkungen (3G, 2G+ Regeln) werden vom Hotelpersonal, direkt im Eingangsbereich 

mit der CovPass Check App und Personalausweis überprüft. 
 
 
Kinder bis zum Schuleintrittsalter benötigen keinen Nachweis. 
Schüler bis 15 Jahren benötigen nur außerhalb der Ferienzeiten keinen Nachweis und gelten über die 
Schule als getestet. 
Jugendliche ab 16 Jahren fallen ganz normal unter die 2G+ Regel 
 

 
 

5. Das Tragen einer medizinischen Mund,- Nasenbedeckung in den öffentlichen Bereichen des Hotels und 
Veranstaltungszentrums ist verpflichtend (bei den Mahlzeiten darf am Tisch, bei festen Sitzplätzen, auf 
diesen verzichtet werden).  

 
6. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Veranstaltungsräumen verpflichtend!! Nur bei 

privaten Anlässen (ohne Tanz) darf hierauf verzichtet werden. 
 

7. Das Betreten / Verlassen des Hotels ist über separate Ein,- und Ausgänge möglich und gekennzeichnet. 
 

8. Im gesamten Haus sind an diversen Stellen Desinfektionsspender aufgebaut. 
 

9. Die Tische werden sowohl in den Veranstaltungsräumlichkeiten, sowie im Bistrobereich gereinigt und 
desinfiziert zur Verfügung gestellt. 

 
10. Bei den Mahlzeiten in Buffetform müssen die Abstände von 1,5m beim Anstehen zum nächsten Gast 

eingehalten werden. Laufwege und Begrenzungen werden von uns vorgegeben. Das Tragen eines 
medizinischen Mundschutzes beim Anstehen, sowie das vorherige Desinfizieren der Hände an den 
entsprechenden Desinfektionsspendern ist hier ebenfalls verpflichtend. Abstände zwischen den 
Sitzplätzen, beim Einnehmen der Mahlzeiten, werden nicht vorgesehen. 

 
11. Abstände von 1,5m zwischen den Sitzplätzen innerhalb der Tagungsräume werden nicht vorgesehen. 

Diese werden nur auf Wunsch und nach vorheriger Absprache innerhalb der Veranstaltungsräume 
eingehalten. Jede/r Teilnehmer/in wählt einen festen Sitzplatz, den er bis zum Veranstaltungsende 
beibehält. Dieser Platz darf nicht mehr getauscht werden.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

12. In den Veranstaltungsräumen „Gruga“, „Folkwang“, „Essen“ und „Zeche-Zollverein“ bitten wir Sie, 
zwischenzeitlich den Raum über die Fenster/Türen zu lüften. Die Tagungsräumen „Lichtburg“, „Aalto“ 
und „Bredeney“ verfügen über mobile Luftreinigungsgeräte. Im großen Saal „Margarethenhöhe“ 
geschieht der Luftaustausch über die automatische Lüftungsanlage und zusätzlich über die zu öffnenden 
Außentüren. 
 
 
 

Schon heute freuen wir uns sehr darauf, Sie und Ihre Gäste bald in unserem Haus begrüßen zu dürfen  

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Team vom Hotel Franz  

 

 

 

 


